
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/6/27 3Ob547/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1984

Norm

ABGB §1300 A

ABGB §1300 D

Rechtssatz

Die Auskunft wird als zum Geschäftsbetrieb der Banken - die sie kraft ihrer Stellung als Sachverständige erteilen -

gehörig angesehen.
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3 Ob 547/84
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